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Bebauungsplan „Solarpark Geisberg“ 

in der Gemeinde Imsweiler 

Donnersbergkreis 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
 
1. Allgemeines zum Verfahren 
 
2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Ortsgemeinde Imsweiler (Verbandgemeinde Nordpfälzer Land) möchte im Rahmen der 
Wahrnehmung der städtebaulichen Entwicklung einen Bebauungsplan mit dem Ziel der Entwick-
lung eines Solarparks zur Gewinnung Erneuerbarer Energien aufstellen. Der Grund hierfür ist, 
dass die Ortsgemeinde einen weiteren positiven Beitrag zum Klima leisten möchte. 
Aus diesem Grund wurde, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Vorentwurf wurde am 30.03.2022 von der Ge-
meindevertretung verabschiedet. Danach erfolgte vom 28.06.2024 bis 02.08.2024 die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. 
Dabei hatten sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich über den Vorent-
wurf des Bebauungsplanes zu informieren und konnten entsprechende Anregungen und Hin-
weise vortragen.  
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 

Amt für Sicherheit und Ordnung 

Postfach 1361 

67806 Rockenhausen 

20.06.2024 Hinweise 

2.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Außenstelle Schulaufsicht 

Postfach 10 02 62 

67402 Neustadt a. d. Weinstraße 

25.06.2024 Keine 

3.  Amprion GmbH 

Rheinlanddamm 24 

67433 Dortmund 

01.07.2024 Keine 

4.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Referat Infra I 3 

Fontainengraben 200 

53123 Bonn 

20.06.2024 Keine 

5.  Deutsche Bahn 

Immobiliengesellschaft mbH 

Camberger Straße 10 

60327 Frankfurt 

19.06.2024 Keine 

6.  Deutsche Telekom AG TINL Südwest 

Postfach 2501 

67613 Kaiserslautern 

19.06.2024 Hinweise 

7.  Deutscher Wetterdienst 

Klima und Umweltberatung 

Postfach 10 04 65 

63067 Offenbach 

04.07.2024 Keine 



3 
 

D:\Projekte\2022007\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\01_FÖBB\01_Abwägung\2022007_FÖBB_Abwägung_
BP_Feb25.docx 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  Dienstleistungszentrum  

Ländlicher Raum Westpfalz 

Fischerstraße 12 

67655 Kaiserslautern 

02.08.2024 Hinweise 

9.  DSF Deutsche Flugsicherung GmbH 

Am DSF-Campus 10 

63225 Langen 

22.07.2024 Keine 

10.  Forstamt Donnersberg 

Dr. Carl-Glaser-Straße 2 

67292 Kirchheimbolanden 

28.06.2024 Empfehlung 

11.  Fernleitungs- und Betriebsgesellschaft mbH 

Betriebsverwaltung Süd 

Hohlstraße 12 

55743 Idar-Oberstein 

21.06.2024 Verweis an Bundesamt 

12.  Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Direktion Archäologie 

Kleine Pfaffengasse 10 

67346 Speyer 

23.07.2024 Auflagen 

13.  Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Direktion Landesarchäologie-Erdgeschichte 

Niederberger Höhe 1 

56077 Koblenz 

18.06.2024 Hinweise 

14.  Industrie- und Handelskammer 

Europaallee 14 – 16 

67657 Kaiserslautern 

20.06.2024 Keine 

15.  Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland 

Ingersheimer Str. 20 

70499 Stuttgart 

24.07.2024 Keine 

16.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Gesundheitsamt 

Uhlandstraße 2 

67292 Kirchheimbolanden 

19.06.2024 Keine 

17.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Untere Landesplanungsbehörde 

Uhlandstraße 2 

67292 Kirchheimbolanden 

24.07.2024 Hinweise 

18.  Landesamt für Geologie und Bergbau RLP 

Postfach 10 02 55 

55133 Mainz 

02.08.2024 Hinweise 

19.  Landesbetrieb Mobilität 

Schönauer-Straße 5 

67547 Worms 

02.08.2024 Bedenken und Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

20.  Landwirtschaftskammer RLP 
Röchlingstraße 1 
67663 Kaiserslautern 

14.08.2024 Ablehnung 

21.  Pfalz Gas GmbH 
Postfach 1951 

67209 Frankenthal 

16.06.2024 Keine 

22.  Pfalzwerke AG 

Kurfürstenstraße 29 

67061 Ludwigshafen 

23.07.2024 Hinweise 

23.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 

Bahnhofstraße 1 

67655 Kaiserslautern 

25.07.2024 Auflagen und Hinweise 

24.  SGD Süd 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz 

Fischerstraße 12 

67655 Kaiserslautern 

13.08.2024 Hinweise und  

Anregungen 

25.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 

Bahnhofstraße 14 

66953 Pirmasens 

03.07.2024 Anregungen 

26.  Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz 

Ramsteiner Weg 4 

67685 Weilerbach 

26.06.2024 Keine 

27.  Landesaktionsgemeinschaft  

Natur und Umwelt RLP 

Kirchenstraße 13 

67823 Obermoschel 

25.07.2024 Keine 

28.  Landesfischereiverband RLP e.V. 

Gaulsheimer Straße 11 A 

55437 Ockenheim 

09.07.2024 Keine 

29.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Kirchenstraße 13 

67823 Obermoschel 

25.07.2024 Keine 

30.  Ortsgemeinde Gundersweiler 04.07.2024 Keine 

31.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Untere Naturschutzbehörde 

Uhlandstraße 2 

67292 Kirchheimbolanden 

26.09.2024 Keine 

32.  Stadt Rockenhausen, UPB 21.10.2024 Keine 

33.  Stadt Rockenhausen, OT Dörnbach 12.11.2024 Keine 

 

Nr. Öffentlichkeit Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Bürgerin aus Imsweiler 08.08.2024 Hinweise 
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Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung, die abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung 
abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sach-
darstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstellung-
nahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land - Amt für Sicherheit und 

Ordnung vom 20.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Stellungnahme der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Außenstelle Schulauf-

sicht vom 25.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.3 Stellungnahme der Amprion GmbH vom 01.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 



7 
 

D:\Projekte\2022007\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\01_FÖBB\01_Abwägung\2022007_FÖBB_Abwägung_
BP_Feb25.docx 

 
2.4 Stellungnahme der Bundeswehr vom 20.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.5 Stellungnahme der Deutschen Bahn vom 19.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 

 



8 
 

D:\Projekte\2022007\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\01_FÖBB\01_Abwägung\2022007_FÖBB_Abwägung_
BP_Feb25.docx 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes 
und bei der späteren Realisierung zu berücksichtigen. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den 
Unterlagen, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.6 Stellungnahme der Deutschen Telekom vom 19.06.2024 
 
Sachbericht: 
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Hinweis: Der Stellungnahme lagen 2 Lageplanausschnitte mit den bestehenden Leitungen bei. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine Leitungen der Telekom betroffen sind, wird zur Kenntnis genommen, 
eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.7 Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes vom 04.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.8 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz vom 

02.08.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Flurbereinigungsverfahren und der landwirtschaftlichen Nutzung werden zur 
Kenntnis genommen. Es erfolgten bereits im Vorfeld durch den Projektierer intensive Gespräche 
mit den betroffenen Landwirten, diese unterstützen das Vorhaben. Die Wege bleiben erhalten 
und sind auch für die Errichtung und Betrieb der Anlage erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.9 Stellungnahme der DFS – Deutsche Flugsicherung vom 22.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.10 Stellungnahme des Forstamt Donnersberg vom 28.06.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum angrenzenden Waldrand und den empfohlenen Abständen werden zur Kennt-
nis genommen. Dies wurde vom Projektierer geprüft und die erforderlichen Abstände berücksich-
tigt. Es erfolgt nochmal ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen, eine Änderung der Planung 
und Abwägung ist somit nicht erforderlich. 
 
 
2.11 Stellungnahme der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft vom 21.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Fehlanzeige wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.12 Stellungnahme der Generaldirektion kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie 

vom 23.07.2024 
 
Sachbericht: 
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Hinweis: Der Stellungnahme lagen 2 Lageplanausschnitte mit der Fundstellenkartierung. 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, die allgemeinen Hin-
weise sind in den Unterlagen bereits enthalten, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.13 Stellungnahme der Generaldirektion kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie/ 

Erdgeschichte vom 18.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zu den fossilführenden Schichten im Plangebiet und der Bitte um Benachrichtigung 
vor Beginn der Bauarbeiten wird zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen allgemein er-
gänzt, eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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2.14 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer vom 20.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.15 Stellungnahme der Vodafone Deutschland vom 24.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.16 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis - Gesundheitsamt vom 

19.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.17 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis – Untere Landesplanungsbe-

hörde vom 24.07.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass der Planung zugestimmt wird, wird zur Kenntnis genommen, die Hinweise 
werden in der weiteren Planung beachtet. Derzeit befindet sich der Teifl-Flächennutzungsplan 
„Freiflächenphotovoltaikanlagen“ in Aufstellung, darin ist die Fläche berücksichgtigt. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.18 Stellungnahme des Landesamts für Geologie und Bergbau RLP vom 02.08.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass es zu Bergbau/Altbergbau, Boden und Baugrund keine Bedenken gibt, wird 
zur Kenntnis genommen, der Hinweis zum Geologiedatengesetz erübrigt sich, da keine Boden-
untersuchungen erforderlich sind. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.19 Stellungnahme des Landesbetrieb Mobilität vom 02.08.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Aufgrund der Lage auf einer Bergkuppe (geringster Hö-
henunterschied 40 m) und der dazwischenliegenden Waldflächen sind Beeinträchtigungen auf 
den Verkehr nicht zu erwarten. Es erfolgt aber ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen. Der 
Hinweis zur verkehrlichen Anbindung während der Baumaßnahmen wird zur Kenntnis genommen 
und durch den Projektierer mit dem LBM abgestimmt, ist jedoch nicht Inhalt eines Bebauungspla-
nes. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.20 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer RLP vom 14.08.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den allgemeinen politischen Statements sind für den Bebauungsplan nicht ziel-
führend. Hierbei geht es um eine konkrete Fläche, hierzu wären Aussagen seitens der Landwirt-
schaftskammer hilfreich, welche Auswirkungen diese Fläche auf die betroffenen Landwirte ha-
ben. Allgemeine Aussagen entziehen sich somit einer sachgerechten Abwägung. Die Bedenken 
bezüglich des sich verändernden Bodenmarktes und der Flächensicherung für die Landwirtschaft 
sind ebenfalls nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Die Bedenken zur Versorgungssicherheit der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln werden zurückgewiesen, aktuell sind keine Engpässe bekannt, 
zudem werden in Rheinland-Pfalz viele gute Ackerflächen zum Anbau von Sonderkulturen und 
Genussmittel genutzt (z.B. Tabak, Spargeln, Erdbeeren, Weinreben, Energiepflanzen), so dass 
ein großes Potenzial für den Nahrungsmitteproduktion bleibt. Auch wurde ermittelt, dass in 
Deutschland der Flächenanteil für Golfplätze größer ist als der für Freiflächenphotovoltaikanlagen 
(Quelle. PV-Magazine, 21. Mai. 2024) 
Der Hinweis, dass sich der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, wird 
zur Kenntnis genommen, dieser wird parallel zum Bebauungsplan neu aufgestellt, die Fläche ist 
bereits dargestellt, somit entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem FNP. 
Die Hinweise zu den Ausweisungen auf FNP-Ebene ist nicht Inhalt dieses Bebauungsplanes, die 
Zuständigkeit hierfür liegt beim VG-Rat. 
Die Hinweise zu den Aussagen der Planungsgemeinschaft Westpfalz werden zur Kenntnis ge-
nommen, sind jedoch nicht Inhalt dieses Bebauungsplanes. 
Die Aussagen des EEG werden zur Kenntnis genommen, die Errichtung von PV-Anlagen auf 
Dachflächen und versiegelten Flächen werden durch diesen Bebauungsplan nicht eingeschränkt 
und kann mit diesem Bebauungsplan nicht gesteuert werden. 
Die Hinweise zum Flächenverlust für den Flugplatzausbau und den Neubau der B 48 werden zur 
Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Inhalt dieses Bebauungsplanes. Mit den betroffenen land-
wirtschaftlichen Betrieben wurde ein Einvernehmen hergestellt, das Projekt wird seitens der 
Landwirte unterstützt. 
Die Hinweise zu den Flächenzielen werden zur Kenntnis genommen. Die genannte Grenze von 
2 % ist keine gesetzliche Regelung und wenn, im Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. Die 
Gemeinde möchte mit diesem Bebauungsplan einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, was auch 
langfristig der Landwirtschaft dient. Für die Refinanzierung einer solchen Anlagen sind Mindest-
größen erforderlich, um die Klimaschutzziele umsetzen zu können. 
Der Hinweis zur Summationswirkung wird zur Kenntnis genommen, der entzieht sich jedoch der 
Planungshoheit der Gemeinde. 
Mit den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben erfolgte eine Abstimmung, hier sind der Ge-
meinde keine Konflikte bekannt. 
Die Hinweise zur Erschließung werden zur Kenntnis genommen. Diese ist nur für die Realisierung 
und spätere Wartungsarbeite erforderlich. Hierzu erfolgen entsprechende vertragliche Reglungen 
mit der Gemeinde als Eigentümer der Wege. 
Bei der Festlegung erforderlicher Ausgleichflächen wird versucht auf weitere landwirtschaftliche 
Flächen außerhalb des Geltungsbereiches zu verzichten. 
   
Die Gemeinde hält somit an ihrer Planung fest. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.21 Stellungnahme der Pfalzgas vom 19.06.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Leitungen der Pfalzgas betroffen sind, wird zur Kenntnis genommen, 
eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.22 Stellungnahme der Pfalzwerke vom 23.07.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Leitungen oder Einrichtungen der Pfalzwerke Netz AG betroffen sind, 
wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zur Einspeisung ins Netz werden zur Kenntnis ge-
nommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes und werden in der nachfolgenden Pla-
nung seitens des Projektierers abgestimmt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.23 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz vom 25.07.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu den laufenden Änderungsverfahren der Planungsgemeinschaft wer-
den zur Kenntnis genommen. Der Hinweise zum Bescheid des Zielabweichungsverfahrens wer-
den zur Kenntnis genommen, diese sind in der Planung bereits berücksichtigt. Die Hinweise zu 
den Vollzugshinweisen und zum Leitfaden werden zur Kenntnis genommen und soweit sie für 
den Bebauungsplan gelten in der weiteren Planung berücksichtigt. Es erfolgen entsprechende 
Abstimmungen mit Forstamt. Die Belange der Landwirtschaft sind ausreichend berücksichtigt und 
durch den positiven Bescheid des Zielabweichungsverfahrens bestätigt. 
Der Teil-Flächennutzungsplan Freiflächenphotovoltaikanlagen befindet sich derzeit in Aufstel-
lung, die Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist darin als Sondergebiet PV dargestellt, somit 
entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan. 
Der Hinweis nur maximal 2% der Ackerflächen für FF-PV zu nutzen, werden zur Kenntnis ge-
nommen, dieser Wert wird durch den Bebauungsplan eingehalten. Der Flächennutzungsplan ent-
zieht sich der Planungshoheit der Gemeinde. Der Solarleitfaden ist kein geltendes Recht.  
Die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden oder Freiflächen kann durch die Ge-
meinde aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht gesteuert werden. Da diese Alternativen bislang 
keinen wesentlichen Beitrag zum Umbau der Energieversorgung auf regenerative Energien leis-
ten konnte, sind FF-PV im Außenbereich erforderlich. Auch das Landessolargesetzt, das zumin-
dest PV-Anlagen auf gewerblich genutzten Gewerbeneubauten (nicht für landwirtschaftliche Ge-
bäude) vorschreibt, und in einer Verordnung viel Spielraum für Befreiungen lässt, hat nicht zum 
erforderlichen Ausbau der regenerativen Energien geführt.  
Die Hinweise zu Abständen zu landwirtschaftlichen Betrieben, zu den landwirtschaftlichen Wegen 
und zur Nachnutzung werden zur Kenntnis genommen, das wurde geprüft und in der vorliegen-
den Planung ausreichend berücksichtigt und im städtebaulichen Vertrag zwischen Projektierer 
und Gemeinde geregelt. 
Der Hinweis zu dem Naturdenkmal und dem Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Das 
wird im Umweltbericht ausreichend geprüft und wurde bereits mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abgestimmt. Das Naturdenkmal aus dem Flächennutzungsplan von 1998 ist nicht mehr 
vorhanden, das wird in den Unterlagen korrigiert. 
Die Hinwiese zu einer natur-, arten- und bodenschutzverträglichen Errichtung werden zur Kennt-
nis genommen, und soweit rechtlich möglich im Bebauungsplan beachtet und im städtebaulichen 
Vertrag geregelt. 
Der Hinweis zu den Waldrandabständen wird zur Kenntnis genommen und durch den Projektierer 
aus wirtschaftlichen Gründen geprüft und mit dem Forstamt abgestimmt. Die Sturzflutgefahren-
karte wird in den Unterlagen noch ergänzt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.24 Stellungnahme der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz vom 13.08.2024 

 
Sachbericht: 
 

 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Oberflächenentwässerung werden zur Kenntnis genommen. Da die Flächen 
nach Errichtung der PV-Anlage eingegrünt werden, kann das Oberflächenwasser über die be-
lebte Bodenzone versickern, gleichzeitig wird die Erosionsgefahr gemindert. Anfallendes Ober-
flächenwasser von geringfügigen Versieglungen für technische Einrichtungen (z.B.: Trafo, Wech-
selrichter etc.) kann randlich ebenfalls versickern. Entsprechende Festsetzungen wurde getrof-
fen. 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu Starkregen und den Sturzflutgefahrenkarten werden zur Kenntnis genommen. 
Hier sind keine Konflikte zu erkennen, die Karte wird in den Unterlagen nachrichtlich ergänzt. 
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Hinweis: Der Stellungnahme lag 1 Auszug der Starkregengefährdungskarte bei. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Bodenschutz und dass keine Altablagerungen bekannt sind, werden zur Kennt-
nis genommen. Es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen. Dem Vorschlag zur Ände-
rung des Abstandes der Modultische zum Boden wird nicht gefolgt, um den Eingriff ins Land-
schaftsbild zu minimieren. Der Hinweis zu einer extensiven Beweidung wird geprüft, das Geolo-
gische Landesamt wurde beteiligt, es wurde kein Hinweis auf möglichen Hangrutsch abgegeben.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.25 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz vom 03.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Hinweis: Der Stellungnahme lag ein Auszug der Liegenschaftskarte bei. 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zu den Flurstücksnummern wird zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen 
korrigiert, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.26 Stellungnahme des Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz vom 26.06.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.27 Stellungnahme des Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt RLP vom 

25.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.28 Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vom 25.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.29 Stellungnahme des Landesfischereiverband RLP vom 09.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.30 Stellungnahme der Ortsgemeinde Gundersweiler vom 04.07.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.31 Stellungnahme der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Unter Naturschutzbehörde, 

Kirchheimbolanden vom 26.09.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Flächennutzungsplan und Landespflegerische Fachbeitrag werden zur Kennt-
nis genommen. Der Flächennutzungsplan wurde im Entwurf noch angepasst, da die noch fehlen-
den Flächen in Vorranggebieten des RROP-Westpfalz liegen, hierzu inzwischen aber ein positi-
ver Bescheid zur Zielabweichung vorliegt. 
Der landespflegerische Beitrag wird nun im Entwurf gemeinsam mit dem Umweltbericht und 
Fachgutachten Artenschutz beigefügt. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Magerwiese (artenreiche extensive Flachland-Mähwiese) werden zur Kennt-
nis genommen, Ausgleichsflächen geschaffen und die Ausnahmegenehmigung beantragt. Die 
Artenschutzmaßnahmen wurden inzwischen mit der UNB abgestimmt und werden im Entwurf 
zum Bebauungsplan festgesetzt. Dabei erfolgt zum Schutz der Feldlerche auch eine Anpassung 
des Layouts der FF-PV-Anlage.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass der Fachbeirat sich der Stellungnahme anschließt, wird zur Kenntnis genom-
men. Die Anlage der UNB wird in der weiteren Planung beachtet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.32 Stellungnahme der Stadt Rockenhausen vom 21.10.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine mögliche Blend-
wirkung kann bei der Südausrichtung der Module ausgeschlossen werden, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.33 Stellungnahme der Stadt Rockenhausen, Ortsteil Dörnbach vom 12.11.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
2.34 Stellungnahme einer Bürgerin aus Imsweiler vom 08.08.2024 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Hinweis zur Nutzung der Wege und Zufahrtsmöglichkeiten zu den Grundstücken wird zur 
Kenntnis genommen und in der weiteren Planung berücksichtigt. Die Zufahrtsmöglichkeiten wer-
den auch nach Realisierung der Anlage erhalten bleiben. Das wird im städtebaulichen Vertrag 
mit dem Projektierer geregelt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Der Gemeinderat Imsweiler hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise sowie 
Anregungen aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren sach- und fachgerecht gegeneinander 
abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Imsweiler, den .................................... 


